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Et h i k r i c h t l i n i e n f ü r 
N LP- A n w e n d e r I n n e n   

Aus den ethischen Richtlinien der IANLP International Association for Neuro-Linguistic Programming:  

In order to promote the well-being of human beings, all Fellow Member Trainers IANLP (hereinafter called 'FMTI') 

reaffirm their commitment to the fundamental human rights as described in the Charter of the United Nations, 
and to uphold the dignity and inherent value of all human beings, regardless of race, national origin, sex, age, or relig-
ion 1); 

are committed to promote social progress and better standards of living in larger freedom,  1) 

AND FOR THESE ENDS 

are committed to practice tolerance and to live together in peace with one another as good neighbours 1), and to 
unite our strength in order to maintain international peace and security. 1) 

FMTI are committed to the urgent and on-going necessity of promoting responsible behavioral changes in order to 
achieve freedom, dignity, and security for all human beings. 

Responsible behavior change is promoted by a process of a growing awareness and interpersonal sensitivity. 
Neuro-Linguistic Programming is an effective methodology for understanding human behavior and support ethical 
change processes, for enlarging and modifying perception of self and others.  

FMTI furthermore aim to understand and respect fully ut ilize their own worldview and reality and views of others . 
In harmony with much other valued methodology, NLP shall make an important contribution to the healing of human 
beings and the planet.       

1) Aus der Charta der UNO 

  

1.  GRUNDSÄTZE EINER NLP-
BERATUNG 

 

NLP ist ein ziel- und ressourcen-
orientiertes Modell 

 

Transparenz der Arbeitsweise: 
Die NLP-AnwenderIn ist bereit 
und fachlich befähigt, ihre/seine 
Arbeitsweise zu erklären und 
auch Teilschritte transparent zu 
machen. Die Arbeitsweise ist 
partnerschaftlich und so angelegt, 
dass der Kunde/Klient seine Ei-
genständigkeit und Selbstverant-
wortung wahrnehmen kann und 
soll. 

 

Die Vorgehensweise entspricht 
den NLP-Grundannahmen. Im 
Zentrum stehen z.B.: 'Die Res-
sourcen liegen im Mensch/Unter-
nehmen drin.' Wir fokussieren auf 
das Potenzial. Wertschätzung der 
positiven Absicht (Menschen/Un-
ternehmen). 

 

Kompetente Anwendung und 
Nutzung der Wahrnehmungs-
positionen: Selbstwahrnehmung 
(1. Position), Empathie (2. Positi-
on) und Reflexion aus innerer Dis-
tanz (3. Position). 

 

Der/die NLP-AnwenderIn ist für 
den Rapport verantwortlich, sie 
baut die Verständigungsbrücke.  

2. VERANTWORTLICHKEIT 

 

Die NLP-AnwenderIn übernimmt 
Verantwortung für die Ausformu-
lierung und Einhaltung des Ar-
beitsvertrages zwischen ihr und 
dem Kunden/Klienten. Zum Ar-
beitsvertrag gehören insbesonde-
re Zielsetzungen, Arbeitsweise 
und Art der Methode, Zeitrahmen, 
Honorarabsprachen, Schweige-
pflicht. 

 

Die NLP-AnwenderIn trägt die 
Verantwortung für ihr berufliches 
Handeln im Wissen um die mögli-
chen persönlichen und gesell-
schaftlichen Auswirkungen. 

 

Abgrenzung: Die NLP-Anwende-
rIn übernimmt nur Aufträge, die 
den Ethikrichtlinien entsprechen. 
Sie lehnt Aufträge ab, die sie nicht 
fachgerecht ausführen kann.  

 

Abhängigkeiten zwischen NLP-
AnwenderIn und dem Kunden/ 
Klienten werden thematisiert und 
aufgelöst.  

3. BERUFLICHE KOMPETENZ 
Eine NLP-AnwenderIn verfügt über 
fachliche, soziale, persönliche und 
emotionale und Kompetenzen. 

 

Fachkompetenz: Eine NLP-
AnwenderIn verpflichtet sich, ihr 
NLP-Fachwissen und ihre Bera-
tungskompetenz zum Wohlbefin-
den und im Interesse des Kun-
den/Klienten zu nützen. Ihre Tä-
tigkeit soll im Rahmen der Kom-
petenz stattfinden. Bei fachüber-
greifenden Aufgaben werden die 
entsprechenden Fachleute (z.B. 
Ärzte, Unternehmensberater, Be-
triebspsychologen) beigezogen.  

 

Soziale Kompetenz: Die NLP-
AnwenderIn benutzt ihre kommu-
nikativen Fähigkeiten und Techni-
ken zum Wohle des Kunden/ 
Klienten. Sie verhält sich in ihrer 
Rolle kongruent. Sie hat einen 
erweiterten Verhaltensspielraum 
und berücksichtigt in ihrem Vor-
gehen aktuelle und zukünftige 
Gesamtsituation des Kunden/ 
Klienten. Sie achtet bei Verände-
rungsarbeiten auf die Oekologie 
des Kunden/Klienten. 



29.03.2007  Ethikrichtlinien-NLPA-Mar07.doc  

NLP  Akademie Schweiz 

info@nlp .c h

Persönliche und emotionale 
Kompetenz: Eine NLP-Anwen-
derIn hat Zugang zu ihren eige-
nen Ressourcen und verfügt über 
Selbstwahrnehmung, Selbstregu-
lierung, Motivation, Empathie. Sie 
ist in einem fortgeschrittenen Auf-
arbeitungsprozess ihrer Biogra-
phie und bereit für permanente 
Reflektion. 

Bei Beeinträchtigung der berufli-
chen Handlungsfähigkeit, etwa 
durch Krankheit oder Befangen-
heit, werden angemessene Vor-
kehrungen getroffen. 

Eine NLP-AnwenderIn verpflichtet 
sich zu regelmässiger Weiterbil-
dung und Selbstreflektion.  

4. SCHWEIGEPFLICHT UND
DATENSCHUTZ
Eine NLP-AnwenderIn verpflichtet
sich zur Einhaltung des Berufsge-
heimnisses und zur aktiven Siche-
rung der ihr anvertrauten Informa-
tionen.

Die Weitergabe von Informationen
ist nur statthaft, wenn sie im Inte-
resse der Betroffenen liegt und
mit deren ausdrücklicher Einwilli-
gung geschieht.

Ist die Weitergabe durch gesetzli-
che Bestimmungen vorgeschrie-
ben und durch die zuständige Be-
hörde angeordnet worden, muss
dies den betroffenen Personen

unter Angabe von Grund und In-
halt der Information mitgeteilt 
werden. 

Sie sorgt dafür, dass alle Doku-
mente vertraulicher Art vor dem 
Zugriff Dritter geschützt und mög-
lichst bald, spätestens nach Ab-
lauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfrist, vernichtet werden. 

5. GESTALTUNG DER
BERUFLICHEN
BEZIEHUNGEN
Eine NLP-AnwenderIn darf das
aus der professionellen Bezie-
hung entstehende (Abhängig-
keits-)Verhältnis nicht missbrau-
chen. Missbrauch liegt dann vor,
wenn die NLP-AnwenderIn  ihre
Verantwortung gegenüber dem
Kunden/Klienten nicht wahrnimmt
und eigene persönliche, z.B. se-
xuelle, wirtschaftliche, soziale o-
der spirituelle Interessen befrie-
digt. Sie unterlässt jegliche Ver-
haltensweise sexueller Art ge-
genüber Kunden/Klienten.

Sie respektiert die Würde und
Integrität der Personen, mit denen
sie in beruflicher Beziehung steht,
insbesondere ihr Recht auf
Selbstbestimmung und Selbstver-
antwortung.

Sie informiert offen über die Mög-
lichkeiten und Grenzen der ange-
botenen Leistung.

Vor jeder Übernahme eines Auf-
trages werden klare Honorarver-
einbarungen getroffen. 

Erstgespräche werden in der 
Regel in Rechnung gestellt. 

Beratende Telefongespräche 
können nach Zeitaufwand ver-
rechnet werden.  

Bei Barzahlungen haben Kun-
den/Klienten den Anspruch auf 
eine Quittung. 

Im therapeutischen Bereich oder 
Einzel-Coachings darf für die  
Zuweisung von Kunde/Klienten 
keine Provision geleistet oder 
empfangen werden  

6. BEKANNTMACHUNG VON
ANGEBOTEN
Die Angaben über Ausbildung,
Titel und Erfahrungen sollen klar
und ehrlich sein und zu keinen
Täuschungen Anlass geben.

Über zu erwartende Erfolge und
Auswirkungen aufgrund der Zu-
sammenarbeit mit der NLP-An-
wenderIn soll realistisch informiert
werden.

Eine NLP-AnwenderIn verpflichtet
sich zu Ehrlichkeit, Sachlichkeit
und Verhältnismässigkeit.

Diese Ethikrichtlinien basieren auf folgenden 
Quellen: IANLP, CHNLP, DVNLP, SVEB, BSO, 
UNO.  


